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Bericht der Revisionsstelle an d¡e Generalversammlung der

BANK-now AG, Horgen

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der BANK-now AG, bestehend aus
Bilanz, Erfolgsrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang, Seiten 16 bis 32 1ür das am
31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Ve ra ntwortu ng de s Ve rwaltu ng s rate s

Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den ge-

setzlichen Vorschriften, den fur Banken anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und den
Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, lmplementierung
und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jah-
resrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder lrrtü-
mern ist. Daruber hinaus ist der Verwaltungsrat f ür die Auswahl und die Anwendung sachgemäs-
ser Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwort-
lich.

Ve ra ntwortu ng de r R evi s i on s stel I e

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer..Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrech-
nung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Ubereinstimmung mit dem schweizerischen Ge-

setz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die
Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungs-
nachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die
Auswahlder Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst
eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von
Verstössen oder lrrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berucksichtigt der Prüfer das
interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um
die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prü-
fungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst
zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der
Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der
Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüf ungsnachweise eine
ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüf ungsurte¡l

Nach unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2016 abge-
schlossene Geschäftsjahr ein den..tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage in Ubereinstimmung mit den für Banken anzuwendenden Rech-
nungslegungsvorschriften und entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.
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BANK-now AG. Horgen
Bericht der Revisionsstelle zur

J a h res rec hn ung a n d i e Gene ra lve rsa m m I u ng

Berichterstattung aufgrund we¡terer gesetzl¡cher Vorschriften

Wir bestät¡gen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsauf-
sichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art. 1 1 RAG) erfüllen und keine mit
unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

ln Ubereinstimmung mit Art.728a Abs. lZtff .3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890
bestät¡gen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes
Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schwei-
zerischen Gesetz, den für Banken anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und den Sta-
tuten entspricht, und empfehlen die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
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